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IV 101 
Rechtliche Grundlagen  
zur Vergabe und Beauftragung von freiberuflichen Leistungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW 2013, BAnz vom 22.02.2013 ), siehe IV 104. 
2) Architekten- und Ingenieurleistungen, deren Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lösung vorab nicht eindeutig 

und erschöpfend beschrieben werden kann. 
3) Architekten- und Ingenieurleistungen, deren Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lösung vorab eindeutig und 

erschöpfend beschrieben werden kann. 
4) Nur für freiberufliche Leistungen, deren Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann  

(§ 29 Absatz 2 VgV). 

Gesetz gegen 
Wettbewerbsbe-

schränkungen GWB  
Haushaltsrecht 

insbesondere  
§§ 7 und 55 LHO 

VgV 
einschl. 

Abschnitt 6 
2) 

Auswahl Auftragnehmer 

 
 
 

Vertrag 

RPW 1) 
Vergabe gemäß 
§ 50 UVgO 

Erreicht der Auftragswert nach § 3 VgV  
den europäischen Schwellenwert? 

nein ja 
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BGB 

Gebühren-/ 
Honorar-
ordnungen 

 
VOL/B 4) 

VgV 
ohne 

Abschnitt 6 
3) 

https://senstadtfms.stadt-berlin.de/intelliform/forms/eabau/berlin/iv_104/index

